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Württembergisches Kirchengesetz vom
3. März 1924, § 51

"(1) Wird ein im öffentlichen Kirchendienst verwendeter Geistlicher oder

ein kirchlicher Beamter durch Erkenntnis eines kirchlichen Gerichts

wegen einer dienstlichen Verfehlung vom Amt entfernt oder von einem

kirchlichen Gericht oder der Oberkirchenbehörde mit einer Geldstrafe

belegt oder wegen Dienstunfähigkeit ohne seine Zustimmung vom Amt

enthoben, so kann das Kultministerium die Entscheidung auf Antrag

der Oberkirchenbehörde für vollstreckbar erklären, wenn sie einer

zwangsweisen Vollstreckung bedarf.

(2) Das Oberamt trifft auf Ersuchen der Kirchenbehörde die

Maßnahmen, die zur Durchführung der für vollstreckbar erklärten

Entscheidung erforderlich sind. Die Bestimmungen über die

Zwangsvollstreckung wegen öffentlich-rechtlicher Ansprüche sind

entsprechend anzuwenden."
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